
Alle auf dieser Seite angegebenen Preise
sind Nettopreise (zzgl. MwSt.)

Bitte vollständig ausfüllen und an die Hessenhalle senden!

Firma:

Inhaber:

Straße:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

Tel.:			   Fax:

E-Mail:

Internet:

Ort/Datum:

Unterschrift

Mit meiner Unterschrift stimme ich den beiliegenden Datenschutzbestimmungen und 
den Allgemeinen Teilnahmebedingungen der Hessenhalle Alsfeld GmbH zu.
Diese finden Sie auch auf der Homepage www.hessenhalle-alsfeld.de unter dem Punkt 
Service. 
Die zur Messe kommenden Gegenständen sind Eigentum des Ausstellers.
Der Unterzeichnende ist handlungsbevollmächtigt.

Rechnungsadresse, falls abweichend:

Öffnungszeiten:	 30.10.-01.11. 2026, 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Standaufbau:	 Mittwoch
	 	 28. Oktober 2026, 08:00 Uhr – 16:00 Uhr 
		  Donnerstag
	 	 29. Oktober 2026, 8:00 Uhr – 19:00 Uhr
Standabbau:	 bis Montag, 02. November 2026, 11:00 Uhr

Hessenhalle Alsfeld GmbH
An der Hessenhalle 1
36304 Alsfeld

Hessenhalle Alsfeld GmbH
An der Hessenhalle 1
36304 Alsfeld

Telefon 0 66 31 / 7 84 29
Telefax 0 66 31 / 7 84 24
info@hessenhalle-alsfeld.de

Anmeldung
für Aussteller

Anmeldeschluss: 31. Juli 2026

Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem technischen 
Rundschreiben, das Ihnen ca. 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 
zugestellt wird.

x =
eine Seite offen (mindestens 6 m2)

x =
zwei Seiten offen (mindestens 15 m2)

x =
drei Seiten offen

x =
vier Seiten offen

x =

x =

     Standbedarf (Die Hallen sind mit Teppichboden ausgelegt)

Anzahl	 Art	 Breite x Tiefe	 Fläche	 Euro/m2

	 des Standes	 m x m	 m2	 zzgl. MWSt.

Reihenstand

Eckstand

Kopfstand

Blockstand

Freigeländestand

51,–

58,–

68,–

68,–

29,–

175,–

145,–
175,–
195,–

250,–

30,–

Fertigsystemstand vorhanden
        ja               nein

Genaue Abmessungen:

Anteilige Kosten	 Pflichteinträge im Ausstellerverzeichnis
Pauschale		  Werbekosten, Müllabfuhr, Endreinigung

Stromanschluss			                230 V

Pauschale inkl. Verbrauch			              16 A CEE

				               32 A CEE

Wasseranschluss (ohne Abwasser) Pauschale inkl. Verbrauch 

Internetnutzung (W-LAN)    je Anschluss

1x

Messewände
(1,0 x 2,2m) werden vom Veranstalter aufgebaut und sind im Standpreis enthalten

Ausstellungsartikel/Exponate:

30.10 – 01.11.2026



Datenschutzhinweise

Unser Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte 
– Informationen nach Artikeln 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) –

Liebe Kundin, lieber Kunde,

der Schutz Ihrer Daten liegt uns sehr am Herzen. Nachfolgend informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten durch uns und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden Ansprüche und Rechte. 

Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach den beantragten bzw. 
vereinbarten Dienstleistungen.

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?
Hessenhalle Alsfeld GmbH
An der Hessenhalle 1
36304 Alsfeld
Telefon: 06631 / 78429
E-Mail: info@hessenhalle-alsfeld.de

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von Ihnen erhalten. Zum anderen ver-
arbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen zulässigerweise gewonnen haben und verarbei-
ten dürfen. 

Folgende personenbezogene Daten werden erhoben und verarbeitet:
Name, Vorname, Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adresse, IP-Adresse des Rechners
sowie andere mit den genannten Kategorien vergleichbare Daten sein.

3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

3.1 Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Artikel 6 Abs. 1b DSGVO)
Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Artikel 4 Nr. 2 DSGVO) erfolgt insbesondere zur Erfüllung von Anfragen und Durch-
führung unserer Verträge oder vorvertraglicher Maßnahmen mit Ihnen, sowie aller mit dem Betrieb und der Verwaltung eines 
Messeanbieters erforderlichen Tätigkeiten.

Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich in erster Linie nach dem konkreten Vertrag (z. B. Anmeldung für eine Messe / Mes-
sewerbung) und können unter anderem Bedarfsanalysen, Beratung- und Betreuung sowie die Durchführung von Transaktionen 
umfassen. 

Die weiteren Einzelheiten zum Zweck der Datenverarbeitung können Sie den jeweiligen Vertragsunterlagen und Geschäftsbedin-
gungen entnehmen.

3.2 Im Rahmen der Interessenabwägung (Artikel 6 Abs. 1f DSGVO)

Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter Inter-
essen von uns oder Dritten wie beispielsweise in den folgenden Fällen:

•	 Konsultation von und Datenaustausch mit Auskunfteien (z. B. SCHUFA) zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. Ausfallrisiken
•	 Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse und direkter Kundenansprache;
•	 Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit sie der Nutzung Ihrer Daten nicht widersprochen haben;
•	 Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten;
•	 Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs des Unternehmens;



•	 Verhinderung und Aufklärung von Straftaten;
•	 Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (z. B. Zutrittskontrollen);
•	 Maßnahmen zur Sicherstellung des Hausrechts;
•	 Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten.

3.3 Aufgrund Ihrer Einwilligung (Artikel 6 Abs. 1a DSGVO)

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke (z. B. Versand von News-
letter) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann 
jederzeit widerrufen werden. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf 
erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

3.4 Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Artikel 6 Abs. 1c DSGVO) oder im öffentlichen Interesse (Artikel 6 Abs. 1e DSGVO)

Zudem unterliegen wir als Unternehmen diversen rechtlichen Verpflichtungen, das heißt gesetzlichen Anforderungen (z. B. Steu-
ergesetze). Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören unter anderem die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten 
sowie die Bewertung und Steuerung von Risiken.

4. Wer bekommt meine Daten?  

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen 
und gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Artikel 28 DSGVO) können zu diesen ge-
nannten Zwecken Daten erhalten. Dies sind Unternehmen in den Kategorien, IT-Dienstleistungen, Logistik, Druckdienstleistungen, 
Telekommunikation, Inkasso, Beratung und Consulting sowie Vertrieb und Marketing.

Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt bzw. eine 
gesetzliche Verpflichtung besteht. 

5. Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung, was 
beispielsweise auch die Anbahnung und die Abwicklung eines Vertrages umfasst. 

Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem 
Handelsgesetzbuch (HGB) ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis 
zehn Jahre.

Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die zum Beispiel nach den §§ 195 ff. 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in der Regel drei Jahre, in gewissen Fällen aber auch bis zu dreißig Jahre betragen können.

6. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums – EWR) findet nur statt, soweit dies 
zur Ausführung Ihrer Aufträge (z. B. Zahlungs- und Wertpapieraufträge) erforderlich, gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns 
Ihre Einwilligung erteilt haben. Über Einzelheiten werden wir Sie, sofern gesetzlich vorgegeben, gesondert informieren. 

7. Welche Datenschutzrechte habe ich?

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 
das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO sowie 
das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Artikel 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschrän-
kungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Artikel 77 
DSGVO i. V. m. § 19 BDSG). 

8.	 Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten? 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Begrün-
dung, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflich-
tet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel den Abschluss des Vertrages oder die Ausführung des Auftrages ablehnen 
müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können und ggf. beenden müssen.



9.	 Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall?

Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir grundsätzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfin-
dung gemäß Artikel 22 DSGVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informie-
ren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.

Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Artikel 21 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betref-
fender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und 
Artikel 6 Absatz 1f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies 
gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Artikel 4 Nr. 4 DSGVO, das wir zur Bonitätsbewertung 
oder für Werbezwecke einsetzen. 

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwin-
gende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit 
Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies 
gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für 
diese Zwecke verarbeiten.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:

Hessenhalle Alsfeld GmbH
An der Hessenhalle 1
36304 Alsfeld
E-Mail: info@hessenhalle-alsfeld.de
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Gender-Hinweis 
Allein aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzei]ge Verwendung männlicher, weiblicher und weiterer Sprachformen 
verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechterformen. Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung der jeweils 
anderen Geschlechter, sondern ist als geschlechtsneutral zu verstehen. 
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1. Anwendungsbereich 
1.1. Die nachstehenden Bedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen der Hessenhalle Alsfeld GmbH (nachfolgend „HHA“ 

genannt) und dem jeweiligen Aussteller. Sie werden durch die "Technischen Richtlinien für Aussteller" und die "Hausordnung" 
ergänzt. Von diesen Bedingungen abweichende Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrihform.  

1.2. Mit einer Anmeldung erkennt der Aussteller diese "Teilnahmebedingungen für Messen und Ausstellungen" und die "Hausordnung" 
als verbindlich für sich und alle von ihm auf der Messe/Ausstellung Beschähigten an. Etwaige Allgemeine Geschähsbedingungen 
des Ausstellers, die den vorgenannten Bedingungen entgegenstehen, werden, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen 
wird, nicht Vertragsbestandteil. 

2. Anmeldung       
2.1. Anmeldungen sind für den Aussteller verbindlich. Mit Zusendung der vollständig ausgefüllten und unterschriebenen 

Anmeldeformulare erklärt der Aussteller gegenüber der HHA verbindlich an der Veranstaltung teilnehmen zu wollen. Die 
Anmeldung erfolgt unter Verwendung des rechtsgül]g unterschriebenen Anmeldeformulars.  Im Falle der Anmeldung durch die 
Verwendung eines Online-Formulars ist diese auch ohne Unterschrih durch Absenden an die HHA gül]g. Vom Aussteller auf dem 
Anmeldeformular gestellte Bedingungen und/oder Vorbehalte, etwa zur genauen Posi]on des Messestandes oder zur Exklusivität 
in einer Produktgruppe, sind unzulässig und für den Vertragsabschluss unbeachtlich.  Sie enkalten nur dann rechtliche Wirksamkeit, 
wenn Sie vom Veranstalter vor oder zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses schrihlich bestä]gt werden. 

2.2. Durch den Aussteller auf den Anmeldungen oder in einem ergänzenden Schreiben erklärte Vorbehalte oder in den Formulartexten 
vorgenommene Änderungen gelten als nicht geschrieben und werden bei der Bearbeitung der Anmeldung nicht beachtet.  

2.3. Gehen vor Ablauf der Anmeldefrist mehr Anmeldungen ein, die dem Anforderungsprofil für die Veranstaltung entsprechen als 
Ausstellungsfläche vorhanden ist, entscheidet die HHA über die Zulassung des Ausstellers nach billigem Ermessen. Der Zeitraum 
zwischen Anmeldung und Zulassung kann deshalb mehrere Monate betragen.  

3. Bestä?gung der Anmeldung     
3.1. Die HHA kann aus sachlich gerechker]gten Gründen, insbesondere wenn der zur Verfügung stehende Platz nicht ausreicht, 

einzelne Aussteller oder Anbieter von der Teilnahme ausschließen und wenn es für die Erreichung des Veranstaltungszwecks 
erforderlich ist die Veranstaltung auf bes]mmte Ausstellergruppen oder Anbietergruppen beschränken.  

3.2. Erhält der Aussteller nach seiner Anmeldung eine Bestä]gung über den Eingang seiner Anmeldung, stellt diese 
Anmeldebestä]gung noch keine Zulassung zur Veranstaltung und auch keine Bestä]gung der vom Aussteller gewünschten Größe 
der Ausstellungsfläche oder von Platzierungswünschen dar. Bestä]gt wird in einem solchen Fall lediglich der Eingang der 
Anmeldung bei der HHA.  

4. Abs?mmung der Platzierung    
Ein Anspruch auf Zuteilung einer Standfläche in einer bes]mmten Halle oder in einem bes]mmten Hallenbereich oder auf einer 
entsprechenden Außenfläche besteht nicht. In der Anmeldung geäußerte Platzierungswünsche werden nach Möglichkeit beachtet.  

5. Zulassung zur Veranstaltung    
5.1. Über die Teilnahme an der Messe/Ausstellung entscheidet die HHA durch „Zulassung“ des Ausstellers, welche in Form einer 

Auhragsbestä]gung erfolgt.  

5.2. Mit der Erklärung der Zulassung in Texkorm kommt der Vertrag mit dem Aussteller über die Teilnahme an der Veranstaltung 
zustande.  

5.3. Weicht der Inhalt der Zulassung ausnahmsweise vom Inhalt des Platzierungsvorschlags nach Größe, Maß oder Typ ab, so kommt 
der Vertrag nach Maßgabe der Zulassung zustande, wenn der Aussteller nicht unverzüglich bis spätestens sieben Tage nach 
Zulassung gegenüber der HHA widerspricht. Entsprechendes gilt für den Fall, dass die Veranstaltung zeitlich oder räumlich verlegt 
werden muss; an die Stelle der Zulassung trir dabei die entsprechende Änderungsmireilung der HHA.  

5.4. Die Zulassung zur Veranstaltung gilt nur für die jeweilige Veranstaltung, das angemeldete Unternehmen und die angemeldeten 
Produkte und Dienstleistungen. Produkte, die nicht dem Warenverzeichnis entsprechen, dürfen nicht ausgestellt werden.  

5.5. Die HHA ist berech]gt, die Zulassung zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen für die Zulassung nicht oder nicht mehr gegeben 
sind. 

5.6. Aussteller die ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber der HHA bereits einmal nicht oder nicht rechtzei]g nachgekommen 
sind, können von der Zulassung zur Veranstaltung ausgeschlossen werden. 

6. Auf- und Abbauzeiten 
Die genauen Auf- und Abbauzeiten für die Veranstaltung sind den Anmeldeunterlagen oder dem technischen Rundschreiben zu 
entnehmen. Während der Auf- und Abbauzeiten kann in den Hallen und im Freigelände gearbeitet werden. Hiervon abweichende 
Regelungen werden den Ausstellern rechtzei]g bekanntgegeben. Der Standabbau erfolgt am letzten Veranstaltungstag nach 
Veranstaltungsschluss. Ausnahmen von diesen Zeiten müssen mit der HHA schrihlich vereinbart werden. Standabbau oder 
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Abtransport von Waren vor Veranstaltungsschluss ist unzulässig. Zuwiderhandlungen können mit einer Vertragsstrafe von 25% der 
Standmiete geahndet werden. 

7. GemeinschaJsaussteller, Mitaussteller  
7.1. Aussteller dürfen die ihnen überlassene Standfläche ohne vorherige Zus]mmung der HHA nicht verlegen, tauschen, teilen oder in 

sons]ger Weise Driren ganz oder teilweise zur kommerziellen Nutzung zugängig machen.  

7.2. Standflächen werden grundsätzlich nur als Ganzes und nur an einen Vertragspartner überlassen. Konzernfirmen und 
Tochtergesellschahen gelten als Mitaussteller. In der Anmeldung ist ein gemeinschahlicher Ausstellungsvertreter zu benennen, der 
gegenüber der HHA zur Entgegennahme und Abgabe aller rechtsverbindlichen Erklärungen im Namen aller Mitaussteller 
bevollmäch]gt ist. Für die Zulassung von Mitausstellern und zusätzlich vertretenen Unternehmen gelten im Übrigen diese 
„Teilnahmebedingungen“, die „Hausordnung“ und die „Technischen Richtlinien für Aussteller“ uneingeschränkt.  

7.3. Mitaussteller hahen gegenüber der HHA als Gesamtschuldner. 

7.4. Nimmt der Aussteller einen Mitaussteller oder ein zusätzlich vertretenes Unternehmen ohne ausdrückliche Zulassung der HHA auf, 
ist dieser berech]gt, den Vertrag mit dem Aussteller fristlos zu kündigen und die Standfläche auf Gefahr und Kosten des Ausstellers 
räumen zu lassen.  

8. Beteiligungspreis, Zahlungsbedingungen, Pfandrecht  
8.1. Die Höhe des Beteiligungspreises für die Ausstellungsfläche, die entstehenden Nebenkosten und die Zahlungsweise sind den 

Anmeldeunterlagen zu entnehmen.  

8.2. Der Aussteller erhält 4-6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn eine Rechnung über die Standmiete. Sie ist mit einer Frist von einer 
Woche ab Zugang zur Zahlung an die HHA fällig. Bei einem späteren Rechnungszugang ist die Rechnung zur sofor]gen Zahlung 
fällig. Der Standbau ist erst nach erfolgter Zahlung der Standgebühren zulässig. Die termingerechte Zahlung ist eine „wesentliche 
Vertragspflicht“ des Ausstellers. Wird die Zahlung nicht termingerecht vorgenommen, kann die HHA vom Vertrag zurücktreten und 
den Beteiligungspreis als Schaden geltend machen. 

8.3. Für alle während der Veranstaltung zusätzlich beauhragten Leistungen und entstandenen Kosten erfolgt die Rechnungsstellung 
nach der Veranstaltung.  

8.4. Die Entgelte sind sofort nach Rechnungsstellung ohne Abzug fällig. Alle Rechnungsbeträge sind ohne jeden Abzug unter Angabe der 
Kundennummer spesenfrei und in Euro zu begleichen. 

8.5. Zur Sicherung seiner Forderung behält sich die HHA vor, das Vermieterpfandrecht auszuüben und das Pfandgut nach schrihlicher 
Ankündigung freihändig zu verkaufen. Eine Hahung für Schäden an dem Pfandgut wird – außer im Falle von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit nicht übernommen. 

9. RücktriS, Widerruf der Zulassung 
9.1. Der Aussteller hat, abgesehen von den zwingenden gesetzlichen oder vertraglich geregelten Rücktrirsrechten, nach erteilter 

Auhragsbestä]gung das Recht zu folgenden Kondi]onen vom Vertrag zurückzutreten:  

• Bis zu 12 Wochen vor der Veranstaltung:    50% der vereinbarten Entgelte  
• Bis zu 6 Wochen vor der Veranstaltung:     75% der vereinbarten Entgelte  
• Weniger als 6 Wochen vor der Veranstaltung:   100% der vereinbarten Entgelte 

Die gleichen Stornierungsquoten gelten für die bei der HHA und bei ihren Dienstleistern gebuchten Service-/Nebenleistungen, 
soweit diese noch nicht erbracht wurden. (z.B. Aussteller-Onlinewerbung im Vorfeld der Veranstaltung). Bereits erfolgte Zahlungen 
werden anteilig rückvergütet. 

9.2. Die Erklärung des Rücktrirs bedarf der Texkorm und muss elektronisch oder postalisch der HHA und dem jeweiligen Dienstleister 
innerhalb der bezeichneten Stornofristen zugehen.  

9.3. Erklärt der Aussteller abweichend von den Fristen gemäß Ziffer 9.1, er werde die angemietete Standfläche nicht belegen, so ist die 
HHA berech]gt, über die gemietete Fläche anderwei]g zu verfügen. Steht dem Aussteller kein zwingendes gesetzliches oder 
vertraglich vereinbarte Rücktrirs- oder Kündigungsrecht zu, bleibt der Aussteller zur Zahlung der vereinbarten Entgelte verpflichtet. 
Die HHA muss sich lediglich den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer 
anderwei]gen Verwertung des Gebrauchs der Standfläche erlangt. Die Pflicht des Ausstellers, die vereinbarten Entgelte zu 
bezahlen, bleibt bestehen, wenn die HHA um den Eindruck einer Standlücke zu vermeiden, die Ausstellungsfläche einem Driren 
überlässt, den er ansonsten auf einer anderen Standfläche platziert häre, oder wenn die HHA die gemietete Fläche so ausgestaltet, 
dass sie nicht als freie Standfläche sichtbar ist.  

9.4. Gelingt der HHA eine anderwei]ge Vermietung der Standfläche an einen Aussteller, den sie auf keiner anderen freien Standfläche 
häre platzieren können, so behält sie gegen den vom Vertrag zurückgetretenen Aussteller einen pauschalen Aufwendungsersatz in 
Höhe von 25% des Beteiligungspreises. Das Recht der HHA einen weitergehenden Aufwendungsersatz zu verlangen, bleibt 
unberührt. Der Aussteller kann eine Herabsetzung des pauschalen Aufwendungsersatzes fordern, wenn er nachweist, dass der HHA 
nur geringere Aufwendungen entstanden sind. 

9.5. Die HHA ist zum Widerruf der Zulassung und zur anderwei]gen Vergabe oder Belegung der Standfläche berech]gt,  
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• im Falle der Nichtzahlung des Beteiligungspreises zu den festgesetzten Terminen und der Aussteller eine von der HHA gesetzte 
Nachfrist fruchtlos verstreichen lässt 

• wenn der Stand nicht rechtzei]g, bis spätestens 15.00 Uhr am Vortag der Eröffnung der Veranstaltung belegt ist und kein 
Hinweis auf ein späteres Eintreffen vorliegt 

• die Voraussetzung für deren Erteilung seitens des angemeldeten Ausstellers nicht mehr gegeben sind oder wenn der HHA 
nachträglich Gründe bekannt werden, deren rechtzei]ge Kenntnis eine Nichtzulassung gerechker]gt hären 

• gegen Technische Richtlinien verstoßen wird, das Abstellen der Mängel verweigert wird oder der Aussteller dazu nicht in der 
Lage ist 

Im Falle des Widerrufes der Zulassung bleibt der Aussteller zur Zahlung der vereinbarten Entgelte verpflichtet. 

10. Höhere Gewalt, Pandemiebedingte Einschränkungen 
10.1. Höhere Gewalt ist ein von außen auf das Vertragsverhältnis massiv einwirkendes Ereignis, das nach menschlicher Einsicht und 

Erfahrung unvorhersehbar ist, mit wirtschahlich erträglichen Mireln auch durch die äußerste nach der Sachlage vernünhigerweise 
zu erwartende Sorgfalt nicht verhütet oder unschädlich gemacht werden kann. Höhere Gewalt berech]gt die Vertragsparteien zur 
Anpassung des Vertrags, und soweit dies unzumutbar ist, zum Rücktrir vom Vertrag. Der Rücktrir ist unverzüglich unter Angabe 
aller Umstände, welche die Unzumutbarkeit begründen, gegenüber der anderen Vertragspartei in Texkorm zu erklären. 

10.2. Die HHA ist im Fall von "Höherer Gewalt" zusätzlich berech]gt, die Veranstaltung ganz oder teilweise zu verschieben, zu verkürzen, 
zu verlängern oder einzuschränken sowie vorübergehend oder endgül]g zu schließen. Gleiches gilt auch im Hinblick auf das 
Auhreten und die weitere Entwicklung von Pandemien nach dem Infek]onsschutzgesetz (IfSG). Sie berech]gen die HHA zur Absage 
oder Verschiebung der Veranstaltung auch wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung noch keine gesicherte Prognose über den 
weiteren Pandemieverlauf und zum Fortbestand von Einschränkungen nach dem IfSG getroffen werden können. Es bedarf in einem 
solchen Fall einer nachvollziehbaren Abwägung der erwarteten Auswirkungen auf die betroffenen Kreise. Die Empfehlungen der im 
jeweiligen „Verbands- und Aussteller-Ausschuss“ (soweit ein solcher eingerichtet ist) vertretenen Aussteller und Verbände gilt es 
angemessen bei der Entscheidung zu berücksich]gen. Schadensersatzansprüche sind auch für diese Fälle einer Absage oder 
Verschiebung der Veranstaltung ausgeschlossen.  

10.3. Die HHA ist im Fall des Rücktrirs nach Ziffer 10.1 und im Fall der Absage der Veranstaltung nach Ziffer 10.2 berech]gt, einen 
angemessenen Anteil an den durch die Vorbereitung der Veranstaltung entstandenen Kosten und Aufwendungen vom Aussteller zu 
verlangen. Die Höhe der von jedem Aussteller zu zahlenden Quote bes]mmt sich nach der Summe aller auf Seiten der HHA bereits 
entstandenen Kosten und Aufwendungen, geteilt durch die Anzahl der Aussteller unter Beachtung der gebuchten, jeweiligen 
Standgröße. Die HHA ist berech]gt, anstelle einer konkreten Abrechnung, eine Pauschale vom Aussteller zu verlangen, die der 
Höhe nach auf bis zu 25 Prozent der vereinbarten Entgelte begrenzt ist, soweit der Aussteller nicht widerspricht. Erfolgt die 
Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand, besteht keine Begrenzung der Höhe nach. Im Übrigen werden beide Vertragsparteien 
von ihren Zahlungs- und Leistungsplichten frei. 

11. HaJung, Freistellung, Verjährung       
11.1. Dem Aussteller obliegt innerhalb seiner Standfläche die Verkehrssicherungspflicht gegenüber Jedem, der seinen Messestand 

aufsucht. Die „Technischen Richtlinien für Aussteller“ enthalten hierzu die zu beachtenden Mindeststandards. Die Hahung des 
Ausstellers für Schäden, die durch ihn, durch seine Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen oder durch etwaige Mitaussteller 
verursacht werden, bes]mmt sich grundsätzlich nach den gesetzlichen Vorschrihen des BGB. Für mietweise überlassene 
neuwer]ge Gegenstände hahet der Aussteller vom Zeitpunkt der Überlassung bis zur Rückgabe/ Abholung bei Verlust oder 
irreparabler Beschädigung von Mietsachen in Höhe des Neuwertes (Neuwertersatz) und nicht auf Ersatz des Zeitwertes. 

11.2. Der Aussteller stellt die HHA unwiderruflich von allen gegen die HHA gerichteten Ansprüchen Drirer frei, soweit sie darauf 
beruhen, dass die Ausstellungsfläche des Ausstellers, seine Tä]gkeit, seine Produkte, deren geis]ger Inhalt oder seine 
Standwerbung gegen Rechte Drirer (insbesondere Urheberrechte, Bild- und Namensrechte, Markenrechte, Werbewerbsrechte, 
Persönlichkeitsrechte) oder sons]ge gesetzliche Vorschrihen verstoßen. Die Freistellungsverpflichtung erstreckt sich auch auf alle 
etwaig anfallenden Abmahn-, Gerichts- und Rechtsverfolgungskosten. 

11.3. Verletzt die HHA wesentliche Vertragspflichten, so ist seine Schadensersatzpflicht im Fall einfacher Fahrlässigkeit auf den nach Art 
der Vereinbarung vorhersehbaren, vertragstypischen, unmirelbaren Durchschnirsschaden begrenzt. Schadensersatzansprüche 
wegen zu vertretenden Pflichtverletzungen, die keine wesentlichen Vertragspflichten betreffen, sind ausgeschlossen, es sein denn 
sie beruhen auf grober Fahrlässigkeit oder auf vorsätzlich schuldhahem Verhalten der HHA und/oder seiner Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen. Unter wesentlichen Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen zu verstehen, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertraut und vertrauen darf, also die wesentlichen vertraglichen Hauptpflichten. 

11.4. Die HHA hahet nicht für Verlust oder Diebstahl von Ausstellungsgut, Standbauten oder Standeinrichtungen. Der Aussteller kann 
sich gegen Entgelt durch Beauhragung einer von der HHA zugelassenen, professionellen Standbewachung vor Verlust und Diebstahl 
schützen.  

11.5. Ansprüche des Ausstellers gegen die HHA aus dem Vertragsverhältnis und alle damit im Zusammenhang stehenden Ansprüche sind 
innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss der Messe bei der HHA schrihlich anzumelden, soweit sie dem Grunde oder der Höhe nach 
vom Aussteller bezeichnet oder beziffert werden können. Sollten Mängel oder Störungen während der Laufzeit der Veranstaltung 
auhreten, müssen diese der HHA unverzüglich mitgeteilt werden. Andernfalls ist die Geltendmachung entsprechender Ansprüche 
ausgeschlossen. 
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11.6. Ansprüche des Ausstellers verjähren innerhalb von zwölf Monaten, es sei denn die Hahung der HHA resul]ert aus vorsätzlichem 
Verhalten. Die gesetzlichen Verjährungsfristen für delik]sche Ansprüche, Arglist und schuldhahe Unmöglichkeit bleiben unberührt. 
Die Verjährungsfrist beginnt mit Abschluss des Monats, in den der Schlusstag der Veranstaltung fällt. 

11.7. Soweit die Hahung der HHA beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Hahung ihrer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

12. Abtretung, Aufrechnung     
12.1. Die Abtretung von Ansprüchen des Ausstellers gegenüber der HHA oder seinen Bediensteten, Erfüllungsgehilfen bzw. 

Verrichtungsgehilfen durch den Aussteller ist ausgeschlossen.  

12.2. Dem Aussteller steht das Recht zur Aufrechnung von Forderungen gegenüber der HHA nur dann zu, wenn seine Ansprüche 
rechtskrähig festgestellt, unbestriren oder von der HHA anerkannt sind. Gleiches gilt für Zurückbehaltungsrechte, soweit es sich 
beim Aussteller um einen Kaufmann, eine juris]sche Person des öffentlichen Rechts, oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen handelt. Soweit der Aussteller diesem Personenkreis nicht angehört, ist er zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

13. Genehmigungen, Rechte     
13.1. Der Aussteller ist dafür verantwortlich, dass er für seine Tä]gkeit, Angebote, Produkte, Materialien, Standwerbung und seine 

Beschähigten am Ausstellungsstand die erforderlichen Genehmigungen, Rechte und Bescheinigungen besitzt sowie die geltenden 
gesetzlichen Vorschrihen einhält. Die „Technischen Richtlinien für Aussteller“ enthalten auch hierzu ergänzende Festlegungen. Sie 
sind als Vertragsbestanteil durch den Aussteller zwingend zu beachten.  

13.2. Der Aussteller stellt die HHA unwiderruflich von allen gegen die HHA gerichteten Ansprüchen frei, die dadurch entstehen, dass sein 
Ausstellungsstand, seine Tä]gkeit, seine Produkte, Materialien und seine Standwerbung gegen Rechte Drirer (insbesondere 
Urheberrechte, Bild- und Namensrechte, Markenrechte, Werbewerbsrechte, Persönlichkeitsrechte) oder sons]ge gesetzliche 
Vorschrihen verstößt. Die Freistellungsverpflichtung erstreckt sich auch auf alle etwaig anfallenden Abmahn-, Gerichts- und 
Rechtsverfolgungskosten.  

14. Datenschutz        
14.1. Personenbezogene Daten die der Aussteller im Zuge der Anmeldung und weiteren Vertragsabwicklung der HHA mireilt werden 

unter Berücksich]gung der Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-Neu) 
und des Telemediengesetzes (TMG) der Bundesrepublik Deutschland im automa]sierten Verfahren gespeichert. Die 
Ausstellerdaten nutzt die HHA insbesondere: 
• zur Abwicklung der Geschähsprozesse mit dem Aussteller 
• für die Zusendung veranstaltungsbegleitender Angebote 
• zur Informa]on vor und nach der Veranstaltung 

14.2. In Einzelfällen werden die personenbezogenen Daten zur Direktwerbung verarbeitet. Dem Aussteller steht es jederzeit frei, 
Widerspruch gegen die Datenverarbeitung zum Zwecke derar]ger Werbung einzulegen. Widerspricht der Aussteller gegenüber der 
HHA der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Daten nicht mehr für diese 
Zwecke verarbeitet. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst an info@hessenhalle-alsfeld.de gerichtet werden. 

14.3. Die HHA verarbeitet und speichert alle personenbezogenen Daten, die sie vom Veranstalter erhält, solange es für die Erfüllung der 
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Diese Daten werden unter Beachtung steuerlicher und handelsrechtlicher 
Vorschrihen in der Regel nach 5 Jahren von der HHA gelöscht, sofern die Geschähsbeziehung nicht fortgesetzt wird. 

14.4. Sollte ein Betroffener mit der Speicherung oder im Umgang mit seinen personenbezogenen Daten nicht einverstanden oder diese 
unrich]g geworden sein, wird die HHA auf eine entsprechende Weisung hin die Löschung oder Sperrung der Daten veranlassen 
oder die notwendigen Korrekturen vornehmen. Auf Wunsch erhält der Betroffene unentgeltlich Auskunh über alle 
personenbezogenen Daten, die die HHA über ihn gespeichert hat. 

14.5. Die Datenschutzbes]mmungen finden Sie auf der Homepage der Hessenhalle unter www.hessenhalle-alsfeld.de. 

15. Werbung       
15.1. Werbung aller Art ist nur innerhalb des Ausstellungsstandes für die eigene Firma des Ausstellers und nur für die von ihr 

hergestellten oder vertriebenen Erzeugnisse erlaubt, soweit diese angemeldet und zugelassen sind. 

15.2. Lautsprecherwerbung und Diaposi]v-, Film-, oder Videovorführungen bedürfen der schrihlichen Zus]mmung der HHA. Das gleiche 
gilt für die Verwendung anderer Geräte und Einrichtungen, durch die auf op]sche oder akus]sche Weise eine gesteigerte 
Werbewirkung erzielt werden soll, bzw. wenn die Vorführung von Exponaten lärmerzeugend ist. 

15.3. Bereits erteilte Genehmigungen können im Interesse der Aufrechterhaltung eines geordneten Messe-/Ausstellungsbetriebes 
eingeschränkt oder widerrufen werden. 

16. Ausstellerausweise     
16.1. Nach vollständiger Bezahlung des Beteiligungspreises erhält jeder Aussteller in erforderlichem Umfang kostenfreie 

Ausstellerausweise für die jeweilige Veranstaltung. Die Ausweise werden vor Ort ausgegeben. Bei Veranstaltungen ohne 
Eintrirsentgelte sind keine Ausstellerausweise erforderlich. 
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16.2. Während des Auf- und Abbaus besteht keine Ausweispflicht. Bei Missbrauch von Ausweisen wird der Ausweis ersatzlos eingezogen. 
Die Erteilung eines Hausverbots behält sich die HHA vor. 

17. Hausrecht, Zuwiderhandlungen   
17.1. Der Aussteller unterwirh sich während der Veranstaltung auf dem gesamten Gelände dem Hausrecht der HHA. Den Anordnungen 

der bei ihm Beschähigten, die sich durch einen Dienstausweis legi]mieren, ist Folge zu leisten. Die Aufenthaltsdauer für Aussteller, 
deren Mitarbeiter oder Beauhragte ist begrenzt auf eine Stunde vor und nach den täglichen Öffnungszeiten der jeweiligen 
Veranstaltung. Fremde Stände dürfen außerhalb der täglichen Öffnungszeiten ohne Erlaubnis des Standinhabers nicht betreten 
werden. 

17.2. Verstöße gegen die Teilnahmebedingungen und gegen die Anordnungen im Rahmen des Hausrechts berech]gen die HHA, wenn die 
Zuwiderhandlungen nach Aufforderung nicht eingestellt werden, zur sofor]gen entschädigungslosen Schließung des Standes zu 
Lasten des Ausstellers.  

18. Nebenabreden, Salvatorische Klausel  
18.1. Mündliche Nebenabreden sind nur dann rechtsverbindlich, wenn sie schrihlich von beiden Seiten unterschrieben oder bestä]gt 

sind. 

18.2. Sollten einzelne Bes]mmungen in den Anmeldeunterlagen, den Teilnahmebedingungen der HHA unwirksam sein oder werden, 
lässt dies die Wirksamkeit der übrigen Bes]mmungen des Vertrages unberührt. In diesem Falle ist die ungül]ge Vorschrih so zu 
ergänzen oder zu ändern, dass der mit ihr beabsich]gte Zweck soweit wie möglich erreicht wird. 

19. Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand   
19.1. Für die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen der HHA, deren Bediensteten, Erfüllungsgehilfen bzw. Verrichtungsgehilfen 

einerseits und dem Aussteller bzw. dessen Bediensteten, Erfüllungsgehilfen bzw. Verrichtungsgehilfen andererseits, kommt 
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland zur Anwendung.  

19.2. Erfüllungsort ist Alsfeld. Gerichtsstand (auch für Scheck- und Wechselklagen) ist für beide Seiten der Ort, an dem die HHA ihren Sitz 
hat, sofern der Aussteller Kaufmann, juris]sche Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder 
entweder keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat oder nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland oder an einen unbekannten Ort verlegt. Der HHA bleibt es jedoch vorbehalten, 
gerichtliche Schrire auch am allgemeinen Gerichtsstand des Ausstellers einzuleiten.
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1. Vorbemerkungen  
Die Hessenhalle Alsfeld GmbH (im Folgenden „HHA“ genannt) hat für Messen und Ausstellungen die vorliegenden Richtlinien erlassen, mit 
dem Ziel allen Beteiligten einen erfolgreichen und sicheren Ablauf der Veranstaltung zu ermöglichen. Die technischen Richtlinien beruhen 
auf gesetzlichen und behördlichen Anforderungen und sind für alle Aussteller, Gastveranstalter und für die HHA bei Eigenveranstaltungen 
verbindliche Mindeststandards. Die Einhaltung der Richtlinien wird durch die Mitarbeiter der HHA, den Gastveranstalter und beau_ragte 
Dri`e kontrolliert. 

Die zuständigen Baubehörden und Brandschutzdienststellen sind berechPgt jederzeit neben der HHA die Einhaltung der BesPmmungen zu 
überprüfen und im Einzelfall zusätzliche Anforderungen zu stellen. Die Inbetriebnahme eines Ausstellungsstandes kann im Interesse aller 
Veranstaltungsteilnehmer ganz oder zum Teil untersagt werden, wenn festgestellte Sicherheitsmängel bis zum Beginn der Veranstaltung 
nicht beseiPgt worden sind. 

2. Allgemeine Ordnungs - und SicherheitsbesBmmungen 

1. Auf- und Abbauzeiten 
Die Auf- und Abbauzeiten für die Veranstaltung sind den Anmeldeunterlagen und dem technischen Rundschreiben zu entnehmen. 
Während der Auf- und Abbauzeiten kann in den Hallen und im Freigelände gearbeitet werden. Hiervon abweichende Regelungen werden 
den Ausstellern rechtzeiPg bekanntgegeben.  

2. Veranstaltungslaufzeit 
Während der Veranstaltungslaufzeit sind die Hallen für den Aussteller grundsätzlich eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn und bis zu einer 
Stunde nach Veranstaltungsende zugänglich. Aussteller, die in begründeten Einzelfällen über diesen Zeitpunkt hinaus auf ihrem Stand täPg 
sein müssen, bedürfen einer besonderen schri_lichen Genehmigung durch die HHA. 

3. Befahren des Geländes 
Auf dem gesamten Gelände der Versammlungsstä`e gilt die Straßenverkehrsordnung StVO. Schri`geschwindigkeit ist auf dem gesamten 
Gelände einzuhalten. Das Befahren mit Fahrzeugen aller Art geschieht auf eigene Gefahr. Die HHA hat das Recht, Laderäume von 
Kra_fahrzeugen und von Personen mitgeführte Behältnisse beim Betreten oder Verlassen des Geländes zu kontrollieren. Je nach 
Entwicklung des Audau- und Abbaugeschehens durch zeitgleich staeindende andere Veranstaltungen, kann das Gelände zeitweilig für den 
Kra_fahrzeugverkehr geschlossen werden.  

4. Parken auf dem Gelände 
Das Abstellen von LKW mit Anhänger zum Be- und Entladen ist nur auf den ausgewiesenen Sonderflächen gesta`et. Außerhalb des Be- und 
Entladevorgangs sind die Parkplätze gegenüber der Versammlungsstä`e zu nutzen. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge, Auflieger, 
Container, Behälter und Leergut jeder Art können auf Kosten und Gefahr des Besitzers engernt werden. Eine Ha_ung der HHA wird 
ausgeschlossen. 

5. Feuerwehrbewegungszonen, Hydranten 
Die notwendigen und durch Halteverbotszeichen gekennzeichneten Anfahrtswege und Bewegungsflächen für die Feuerwehr müssen 
ständig freigehalten werden. Fahrzeuge und Gegenstände, die auf den Re`ungswegen und den Sicherheitsflächen abgestellt sind, werden 
auf Kosten und Gefahr des Besitzers engernt. Hydranten in der Versammlungsstä`e und im Freigelände dürfen nicht verbaut, unkenntlich 
oder unzugänglich gemacht werden.  

6. Gänge, Ausgänge, ReQungswege 
Alle Gänge und Ausgänge, die in den aushängenden Hallenplänen eingezeichnet sind, dienen in einem Nogall als Re`ungswege! Sie 
müssen in voller Breite freigehalten werden. Sie dürfen nicht durch abgestellte oder hineinragende Gegenstände eingeengt werden. Die 
Türen in Re`ungswegen müssen von innen leicht in voller Breite geöffnet werden können. Die Ausgangstüren und NotaussPege und deren 
Kennzeichnung dürfen nicht verbaut, überbaut, versperrt, verhängt oder sonst unkenntlich gemacht werden. InformaPonsstände oder 
Tische dürfen nicht vor Zu- bzw. Ausgängen oder Treppenräumen aufgestellt werden.  

7. Sicherheitseinrichtungen 
Feuermelder, Hydranten, Feuerlöscher und -leitungen, Rauchklappen, Auslösungspunkte der Rauchabzugseinrichtungen, Rauchmelder, 
Telefone sowie Zu- und Ablu_öffnungen der Heiz- und Lü_ungsanlage, Entrauchungseinrichtungen, deren Hinweiszeichen sowie die grünen 
Notausgangskennzeichen müssen jederzeit zugänglich und sichtbar sein; sie dürfen nicht versperrt, verhängt oder sonst unkenntlich 
gemacht werden. Die Wirkung automaPscher Feuerlöschanlagen darf durch Abdeckungen und Ausschmückungen nicht beeinträchPgt 
werden. Die Druckschläuche der Hydranten dürfen nicht für Auffüllzwecke verwendet werden (Behälter, Becken usw.). 
Brandschutzeinrichtungen wie Feuerschutzrolltore dürfen nicht unterbaut werden.  

8. Bewachung 
Eine allgemeine Bewachung der Versammlungsstä`e und des Freigeländes während der Laufzeit der Veranstaltung sowie während der Auf- 
und Abbauzeiten erfolgt durch HHA. Eine Bewachung des Standes muss im Bedarfsfall durch den Aussteller gesondert beau_ragt werden. 
Aus Sicherheitsgründen dürfen Standwachen nur durch das von der HHA beau_ragte Bewachungsunternehmen gestellt werden. 

9. Diebstahl 
Der Aussteller hat gegen Diebstahl während des Auf- und Abbaus sowie während der Veranstaltungszeit eigenverantwortlich die 
erforderlichen Aufsichts- und Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Wir empfehlen den Abschluss einer Ausstellungsversicherung, sowie 
eine Standbewachung. Eventuelle Diebstähle sind unverzüglich im Servicebüro und bei der Polizei zu melden. Eine Ha_ung der HHA für 
abhandengekommene Gegenstände, für die keine entgeltliche Verwahrungsvereinbarung abgeschlossen ist, ist ausgeschlossen.  
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10. NoWallräumung 
Aus Sicherheitsgründen kann die Schließung von Räumen oder Gebäuden und deren Räumung angeordnet werden. Die Personen, die sich 
dort aulalten, haben den Aufforderungen zu folgen und sich ins Freie zu begeben. Aussteller haben ihre Mitarbeiter über das Verfahren 
zur Räumung ihres Standes im Zuge einer Hallenräumung zu informieren, gegebenenfalls sind eigene Räumungspläne zu erstellen und 
bekannt zu machen. 

11. Behördliche Genehmigungen 
Der Aussteller ist für gegebenfalls erforderliche Genehmigungen im Zusammenhang mit seiner Veranstaltungsbeteiligung selbst 
verantwortlich. Insbesondere die geltenden gewerberechtlichen, versammlungsstä`enrechtlichen und polizeilichen Vorschri_en müssen 
von jedem Aussteller in eigener Verantwortung eingehalten werden. Bestehende Zweifel sind mit den Bau- und Ordnungsbehörden und, 
soweit es sich um gewerberechtliche Vorschri_en handelt, beim Gewerbeaufsichtsamt zu klären.  

3. StandbaubesBmmungen 

1. Sicherungspflichten, Arbeitssicherheit 
Während der gesamten Auf- und Abbauzeit herrscht innerhalb und außerhalb der Hallen und im Freigelände ein baustellenähnlicher 
Betrieb. Das vom Aussteller eingesetzte Personal ist auf die damit verbundenen besonderen Gefahren hinzuweisen. Der Aussteller ist für 
die Betriebssicherheit und die Einhaltung der Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschri_en auf seinem Stand - insbesondere der DGUV-
V 1 „PrävenPon“, DGUV-V3 und der DGUV-V17/18 sowie der DGUV-InformaPonen der „Sicherheit bei Veranstaltungen und ProdukPonen“ - 
verantwortlich. Der Aussteller und die in seinem Au_rag täPgen Dienstleister (insbesondere Standbauunternehmen) haben sicherzustellen, 
dass es bei ihren Auf- und Abbauarbeiten nicht zu einer Gefährdung anderer, in der Versammlungsstä`e anwesender Personen, kommt. 
Soweit erforderlich hat der Aussteller für eine angemessene KoordinaPon zu sorgen, durch die die Arbeiten aufeinander abgesPmmt 
werden. Bei Bedarf hat er einen Koordinator zu benennen, der die Arbeiten auf einander absPmmt. Ist dies nicht möglich, hat er die 
Arbeiten vorübergehend einzustellen und sich bei der HHA zu melden. Bei Verstößen gegen die Technischen Richtlinien oder gegen 
gesetzliche BesPmmungen kann die Einstellung der Arbeiten angeordnet werden.  

Der Aussteller trägt innerhalb der an ihn überlassenen Ausstellungsfläche die Verkehrssicherungspflicht gegenüber allen Besuchern, die 
seinen Stand betreten. Er hat für einen sicheren Zustand und Betrieb seines Ausstellungsstandes und aller eingebrachten Einrichtungen zu 
sorgen. Soweit der Aussteller den Auf- oder Abbau seines Standes einem Standbauunternehmen überträgt, hat er sicherzustellen, dass 
durch das Standbauunternehmen die vorliegenden Technischen Richtlinien vollständig umgesetzt werden. Gegenüber dem jeweiligen 
Veranstalter bleibt stets der Aussteller für die Einhaltung der SicherheitsbesPmmungen verantwortlich. Bei Verstößen gegen die 
vorliegenden BesPmmungen und bei Verstößen gegen zwingende gesetzliche Sicherheitsvorschri_en kann die Schließung eines Standes 
sowie die Einstellung von Auf- und Abbauarbeiten angeordnet werden. 

2. Firmierung / Blendenbeschri\ung 
Name und Anschri_ des Ausstellers müssen in einer für jedermann erkennbaren Weise und Größe am Stand vom Aussteller angebracht 
werden.  

3. Standfläche  
Die in der StandbestäPgung angegebene Standfläche wird gekennzeichnet. Auf dieser Grundfläche sind die Stände aufzubauen. Der 
Aussteller muss mit geringfügigen Abweichungen in der Standabmessung rechnen. Diese können sich unter anderem aus den 
unterschiedlichen Wandstärken der Trennwände ergeben. Pfeiler, Wandvorsprünge, Trennwände, Verteilerkästen, Feuerlöscheinrichtungen 
und sonsPge technische Einrichtungen sind Bestandteile der zugeteilten Standflächen. Für Ort, Lage, Maße und etwaige Einbauten auf der 
Miegläche ist deshalb nur das örtliche Aufmaß gülPg.  

4. Erscheinungsbild 
Für die Gestaltung des Standes ist der Aussteller verantwortlich. Geschlossene Wände, die an Besuchergänge grenzen, bedürfen der 
AbsPmmung und ZusPmmung durch den jeweiligen Veranstalter. Standrückseiten, die an Nachbarstände grenzen, sind neutral zu halten, 
um den Nachbarstand in dessen Gestaltung nicht zu beeinträchPgen.  

5. Bauhöhen, Genehmigungsfreie Ausstellungsstände 
Die Standbauhöhe beträgt allgemein 2,50 m und darf nicht überschri`en werden, es sei denn, dass die besondere Lage des Standes dies 
zulässt und die HHA eine schri_liche Genehmigung erteilt. Ausgehend davon, dass die Technischen Richtlinien bei der Gestaltung und 
Ausführung des Standes eingehalten werden, ist es bei eingeschossigen Standbauten mit einer Höhe von maximal 2,50m in den Hallen 
nicht erforderlich, Zeichnungen zur Genehmigung einzureichen.  

6. GenehmigungspflichBge Ausstellungsstände und Sonderbauten 
Ausstellungsstände über 2,50m Höhe, Sonderbauten und -konstrukPonen sowie das Aufstellen von Fahrzeugen und Containern sind stets 
genehmigungspflichPg. Für die staPsche Sicherheit des Standes ist der Aussteller verantwortlich und gegebenenfalls nachweispflichPg.  

Für die Genehmigung von: 

• Bauten im Freigelände 
• SonderkonstrukPonen 

werden folgende Unterlagen (in zweifacher AusferPgung) bis spätestens 6 Wochen vor Audaubeginn in deutscher Sprache benöPgt: 

a) geprü_e staPsche Berechnung nach deutschen Normen 
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b) Baubeschreibung 
c) Standbauzeichnungen im Maßstab 1:100 (Grundrisse, Ansichten, Schni`e), KonstrukPonsdetails in größerem Maßstab 
d) Bei Vorlage einer Typenprüfung/Prüduch engallen die Punkte a) und b). 
e) Die Kosten des Baugenehmigungsverfahrens werden dem Aussteller/ Standbauer in Rechnung gestellt. 

7. Fahrzeuge 
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren dürfen in den Hallen nur mit einem Tankinhalt von maximal 5 Litern ausgestellt werden. Der 
Treibstotank muss abgeschlossen sein und der Zündschlüssel darf sich nicht im Fahrzeug befinden. In Abhängigkeit der Veranstaltung und 
des Aufstellortes können weitere Sicherheitsmaßnahmen wie unter anderem eine InerPsierung der Treibstotanks, das Abklemmen der 
Ba`erien und/oder das Aufstellen von Sicherheitswachen erforderlich werden. Bei Fahrzeugen mit alternaPver Antriebstechnik, z. B. 
Elektro- oder Hybridantrieb, sind die Antriebsba`erien per Sicherheitsklemmschalter (Hauptschalter) vom Antrieb zu trennen. Bei 
Fahrzeugen mit Gasantrieb muss der Druckbehälter entleert sein. 

8. Standbau- und DekoraBonsmaterialien 
Generell dürfen an Ständen keinerlei leichtenglammbare, brennend abtropfende, toxische Gase oder stark rauchbildende Materialien wie 
die meisten thermoplasPschen Kunststoffe, u.a. Polystyrol (Styropor) verbaut werden. Antragende KonstrukPonsteile können im Einzelfall 
aus Gründen der Sicherheit besondere Anforderungen gestellt werden (z.B. nichtbrennbar). StaPsch notwendige bzw. las`ragende 
BefesPgungen dürfen nur mit nichtbrennbaren BefesPgungsmi`eln ausgeführt werden. DekoraPonsmaterialien müssen als mindestens 
schwerenglammbar (Klasse B1) und nicht brennend abtropfend, gemäß DIN 4102-1, mit begrenzter Rauchentwicklung bzw. gemäß EN 
13501-1 als mindestens Klasse C (C -s2, d0) eingestu_ sein. Ein Prüfzeugnis über die Baustovlasse des eingesetzten Materials ist 
vorzuhalten. Bambus, Reet, Heu, Stroh, Rindenmulch, Torf oder ähnliche Materialien genügen in der Regel nicht den vorgenannten 
Anforderungen und sind im Allgemeinen gesondert zu schützen oder brandschutztechnisch zu behandeln. Laub- und Nadelgehölze dürfen 
nur mit feuchtem Wurzelballen verwendet werden. 

9. Änderung nicht vorschri\sgemäßer Standbauten/ Sonderbauten 
Eingebrachte Audauten Einrichtungen, Aussta`ungen, Ausschmückungen (Materialien) in der Halle, die nicht genehmigt sind oder diesen 
Technischen Richtlinien oder der VStä`VO nicht entsprechen, sind zum Audau in der Versammlungsstä`e nicht zugelassen und müssen zu 
Lasten des Ausstellers gegebenenfalls beseiPgt oder geändert werden. Dies gilt auch bei einer Ersatzvornahme durch den Gastveranstalter 
oder die HHA. Aus wichPgem Grund, insbesondere bei gravierenden Sicherheitsmängeln, kann die teilweise oder vollständige Schließung 
eines Standes angeordnet werden. 

10. Teppiche, Bodenbelag 
Das Einbringen von Teppichen oder anderen Fußbodenbelägen hat so zu erfolgen, dass keine Rutsch-, Stolper- oder Sturzgefahr für 
Personen entsteht. Teppiche und andere Fußbodenbeläge sind unfallsicher zu verlegen. Es darf zum Fixieren nur Klebeband verwendet 
werden, das rückstandsfrei zu engernen ist. Selbstklebende Teppichfliesen sind nicht zugelassen. Alle eingesetzten Materialien müssen 
rückstandslos engernt werden. Gleiches gilt für Substanzen wie Öle, Fe`e, Farben und ähnliches. 

11. Glas 
Für KonstrukPonen aus Glas darf nur Sicherheitsglas verwendet werden. Kanten von Glasscheiben müssen so bearbeitet oder geschützt 
sein, dass eine Verletzungsgefahr ausgeschlossen ist. Ganzglasbauteile sind in Augenhöhe (160cm) zu markieren. Für KonstrukPonen aus 
Glas sind die Anforderungen gemäß „Technische Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen (TRAV)“ einzuhalten. 

12. Besprechungsräume, Aufenthaltsräume 
Räume im Ausstellungsstand, die allseits umschlossen sind (geschlossene Räume) und keine opPsche und akusPsche Verbindung zur Halle 
haben, sind mit einer opPschen und akusPschen Warnanlage auszurüsten, um eine jederzeiPge Alarmierung auf dem Stand zu 
gewährleisten. In Ausnahmefällen können Ersatzmaßnahmen genehmigt werden. In dem davorliegenden Raum muss ein geeignet breiter 
Re`ungsweg vorhanden sein (mindestens 1,20 m), der zu jeder Zeit nutzbar sein muss. 

13. Ausgänge, ReQungswege, Türen 
Standbereiche mit einer Grundfläche von mehr als 100 qm oder unübersichtlicher Aufplanung müssen mindestens zwei voneinander 
getrennte Ausgänge/Flucht-/Re`ungswege haben, die sich möglichst gegenüberliegen. Die Lauflinie von jeder Stelle auf einer 
Ausstellungsfläche bis zu einem Hallengang darf nicht mehr als 20 m betragen (§7 Abs. 5 H-VStä`R). Die Flucht-/Re`ungswege sind 
entsprechend der berufsgenossenscha_lichen Vorschri_en DGUV Vorschri_ 9 zu kennzeichnen. Die Verwendung von Pendeltüren, 
Drehtüren, Codiertüren sowie Schiebetüren in Flucht-/Re`ungswegen ist nicht zulässig. 

14. Geländer / Umwehrungen 
Allgemein begehbare Flächen, die unmi`elbar an Flächen angrenzen, die mehr als 0,20 m Pefer liegen, sind mit Brüstungen zu umwehren. 
Umwehrungen, die den Druck von Personen aufnehmen müssen, sind 1,10 m hoch auszubilden und müssen eine Horizontallast von 1,0 kN/
lfdm aufnehmen können. Bei Bedarf ist ein staPscher Nachweis zu erbringen. 

15. Nägel, Haken, Löcher und Beförderung schwerer Lasten 
Das Einbringen von Bolzen und Verankerungen sowie das Schlagen von Löchern in Hallenböden, -wände und –decken ist verboten. Schwere 
Lasten und Kisten dürfen nur mit gummiberei_en Rollwagen oder Hubwagen in den Hallen transporPert werden. Bremsspuren durch 
Gummiabrieb sind zu vermeiden.  

16. Abhängungen 
Hallenteile und technische Einrichtungen dürfen weder durch Standaudauten noch durch Exponate belastet werden. Hallensäulen/
Hallenstützen können innerhalb der Standfläche ohne Beschädigung derselben im Rahmen der zulässigen Bauhöhe umbaut werden. 
Abhängungen von der Hallendecke sind nur an den dafür vorgesehenen technischen Einrichtungen möglich und dürfen nur durch HHA 
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oder von Ihren beau_ragten Fachfirmen ausgeführt werden.  

17. Elektrische InstallaBonen / Wasseranschluss 
Anschlüsse an das bestehende Versorgungsnetz dürfen nur durch die von HHA zugelassenen mit der Versammlungsstä`e vertrauten 
Fachfirmen vorgenommen werden. Auch für entsprechende Arbeiten innerhalb des Standes, empfiehlt es sich die durch HHA zugelassenen 
Fachfirmen zu beau_ragen. Die gesamte elektrische Einrichtung am Ausstellungsstand ist nach den neuesten Sicherheitsvorschri_en des 
Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE) auszuführen. Insbesondere zu beachten sind VDE 0100, 0108, 0128 und ICE 60364-7-711. Der 
Aussteller ist verpflichtet, alle angeschlossenen Elektrogeräte beim Verlassen seines Standes abzuschalten und ha_et für alle Schäden, die 
durch Nichtbefolgung dieser Verpflichtung entstehen. 

18. Elektrokabel 
Elektrokabel müssen so verlegt werden, dass es nicht zu einer gefährlichen Erwärmung kommen kann (abgewickelt, großflächig verteilt und 
ausreichend durchlü_et). Auf mögliche Stolpergefahren durch Kabel, Schläuche oder Rampen muss durch eine auffällige Kennzeichnung 
hingewiesen werden. 

19. Verwendung von Lu\ballons, Drohnen und ferngelenkten Flugobjekten  
Die Verwendung von mit Sicherheitsgas gefüllten Lu_ballons und sonsPgen Flugobjekten einschließlich Drohnen in den Hallen und im 
Freigelände muss im Vorfeld beantragt und von der HHA genehmigt werden. Während der Anwesenheit von Besuchern in den Hallen und 
im Freigelände ist der Einsatz von Flugobjekten und Drohnen grundsätzlich verboten. Der Betrieb entsprechender Flugobjekte darf zu 
keiner Zeit sicherheitstechnische Einrichtungen behindern oder beschädigen. 

20. Abfall-, Wertstoff-, Reststofehälter 
In den Ständen dürfen keine Wertstoff- und Reststo|ehälter aus brennbaren Materialien aufgestellt werden. Wertstoff- und 
Reststo|ehälter in den Ständen sind regelmäßig, spätestens jeden Abend nach Veranstaltungsende zu entleeren. Fallen größere Mengen 
brennbarer Abfälle an, sind diese mehrmals am Tage zu entsorgen. 

21. Leergut, Verpackungen 
Die Lagerung von Leergut, Verpackungen und Packmi`el gleich welcher Art im Stand und außerhalb des Standes in der Halle ist verboten. 
Anfallendes Leergut, Verpackungen und Packmi`el sind unverzüglich zu engernen.  

22. Feuerlöscher 
Wir empfehlen geeignete und geprü_e Feuerlöscher am Stand bereit zu halten. Doppelgeschossige Stände und Stände mit hoher Brandlast 
müssen über Feuerlöscher verfügen.  

23. KochplaQen, Scheinwerfer, Transformatoren 
Zum besonderen Schutz sind alle wärmeerzeugenden und wärmeentwickelnden Elektrogeräte auf nicht brennbarer, wärmebeständiger, 
asbesgreie Unterlage zu monPeren. Entsprechend der Wärmeentwicklung ist ein ausreichend großer Abstand zu brennbaren Stoffen 
sicherzustellen. Beleuchtungskörper dürfen nicht an DekoraPonen oder Ähnlichem angebracht sein. Bi`e vergessen Sie nicht, elektrische 
Kochgeräte und sonsPge, bei unkontrolliertem Betrieb Gefahren hervorrufende Einrichtungen, am Ende der täglichen Öffnungszeiten 
abzuschalten. 

24. Werbung 
WerbeakPonen außerhalb des eigenen Standes (z.B. Verteilung von Prospekten, Anbringen von Werbeschildern) sind nicht gesta`et. 

25. AkusBsche und opBsche Vorführungen 
Der Betrieb von akusPschen Anlagen sowie audiovisuelle Darbietungen jeder Art durch die Aussteller bedürfen der Genehmigung der HHA 
und sind schri_lich einzureichen. Der Geräuschpegel darf bei musikalischen Darbietungen 60 dBA nicht überschreiten. Bei wiederholter 
Nichtbeachtung dieser Vorschri_en kann die Stromzufuhr zum Stand des Ausstellers ohne Rücksicht auf den damit verbundenen Ausfall der 
Standversorgung unterbrochen werden. Ein Anspruch des Ausstellers auf Ersatz des durch die Unterbrechung der Stromzufuhr 
entstehenden mi`el- oder unmi`elbaren Schadens besteht nicht. Die Beweislast für die Einhaltung der Vorschri_en liegt beim Aussteller. 

26. Musikalische Wiedergaben (GEMA) 
Für musikalische Wiedergaben aller Art ist nach den gesetzlichen BesPmmungen (Urheberrechtsgesetz), die Erlaubnis der Gesellscha_ für 
musikalische Aufführungs- und mechanische VervielfälPgungsrechte (GEMA), erforderlich. Nicht angemeldete Musikwiedergaben können 
Schadenersatzansprüche der GEMA zur Folge haben (§ 97 Urheberrechtgesetz). Anmeldungen und Anfragen sind zu richten an: GEMA – 
11506 Berlin, kontakt@gema.de. 

27. Offenes Feuer, Brennbare Flüssigkeiten, Gase 
Die Verwendung von offenem Feuer ist untersagt. Brennbare Gase dürfen in den Ständen weder verwendet noch gelagert werden. Der 
Einsatz von Brennern jeder Art ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der technischen Leitung erlaubt.  

Druckbehälter dürfen auf dem Stand nur betrieben werden, wenn die gemäß Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) geforderten 
Prüfungen durchgeführt wurden. Die darüber ausgestellten Prüfnachweise sind am Ausstellungsort beim Druckbehälter aufzubewahren 
und auf Verlangen der zuständigen Aufsichtsbehörde vorzulegen. Benzin, Petroleum usw. dürfen nicht zu Koch-, Heiz- oder 
Betriebszwecken verwendet werden. Die ASI 8.04 (ArbeitssicherheitsinformaPon) ist zu beachten. 

28. Trennschleifarbeiten, Heißarbeiten und alle Arbeiten mit offener Flamme 
Schweiß-, Schneid-, Löt-, Schleif- und Trennarbeiten und andere Arbeiten mit offener Flamme oder Funkenflug sind im Betriebs- und 
Ausstellungsgelände der HHA untersagt. In Ausnahmefällen kann auf schri_lichen Antrag nebst Beschreibung der Arbeiten durch HHA ein 
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Erlaubnisschein für Feuerarbeiten mit besonderen Sicherheitsauflagen (Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten) ausgestellt werden. 

29. Abgase und Dämpfe 
Von Exponaten und Geräten abgegebene brennbare, gesundheitsschädliche oder die Allgemeinheit beläsPgende Dämpfe und Gase dürfen 
nicht in die Hallen eingeleitet werden. Sie müssen über entsprechende Rohrleitungen nach Vorgaben des Bundesmissionsschutzgesetztes 
ins Freie abgeführt werden. Fe`halPge Dämpfe, die durch Kochen ober Braten entstehen, müssen mit entsprechenden Anlagen gefiltert 
werden. 

30. CE- Kennzeichnung von Produkten 
Produkte, die über keine CE- Konformitätsbescheinigung verfügen und nicht die Voraussetzungen nach dem Gesetz über die Bereitstellung 
von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG) erfüllen, dürfen nur ausgestellt werden, wenn ein sichtbares Schild 
deutlich darauf hinweist, dass sie diese Voraussetzungen nicht erfüllen und innerhalb der Europäischen Union erst erworben werden 
können, wenn die entsprechende ÜbereinsPmmung hergestellt ist. Bei einer Vorführung sind die erforderlichen Vorkehrungen zum Schutz 
von Personen zu treffen. Bei einer Vorführung sind die erforderlichen Vorkehrungen (Absperrungen) zum Schutz von Personen zu treffen 
(vgl. § 3 Absatz 5 Produktsicherheitsgesetz). 

31. Abbau des Ausstellungsstands 
Nach dem Abbau ist der ursprüngliche Zustand der Ausstellungsflächen wieder herzustellen. Für Beschädigungen der Decken, Wände, des 
Fußbodens und der InstallaPonseinrichtungen ha_et der Aussteller. Klebestreifen müssen rückstandslos engernt werden. Beschädigungen 
der Halle, deren Einrichtungen sowie der Außenanlagen durch Aussteller oder deren Beau_ragte müssen in jedem Fall der HHA gemeldet 
werden. Nicht abgebaute Stände oder nicht abtransporPerte Ausstellungsgüter werden nach Beendigung des Abbaus auf Kosten und 
Gefahr des Ausstellers engernt und beim Vertragsspediteur eingelagert. Eine Ha_ung der HHA wird ausgeschlossen.  

32. Umgang mit Abfällen 
Der Anfall von Abfall im Rahmen des Auf-/Abbaus und während der Veranstaltung ist nach den Grundsätzen des Kreislaufwirtscha_s- und 
Abfallgesetz (KrW-/AbfG) soweit wie möglich zu vermeiden. Abfälle die nicht vermieden werden können, sind einer umweltverträglichen 
Entsorgung (Verwertung vor BeseiPgung) zuzuführen. Der Aussteller ist verpflichtet, wirkungsvoll hierzu beizutragen. 

Der Aussteller hat sicherzustellen, dass alle Materialien (Ausschmückungen, Verpackungen, DekoraPonen etc.) sowie Ein- und Audauten, 
die von ihm oder durch seine Au_ragnehmer auf das Gelände und in die Versammlungsstä`e gebracht werden, nach Veranstaltungsende 
wieder vollständig engernt werden. Bei Anfall von Sondermüll (überwachungsbedür_iger Abfall) ist die HHA unverzüglich zu informieren 
und eine gesonderte Entsorgung über zugelassene Servicepartner der HHA zu veranlassen. 

33. Rauchverbot 
Grundsätzlich besteht in der Versammlungsstä`e Rauchverbot, der Aussteller hat für die Durchsetzung des Rauchverbots während Audau, 
Abbau und Durchführung der Veranstaltung zu sorgen. Das Rauchverbot umfasst auch die Benutzung von E-Zigare`en. 

4.  Hausordnung der HHA	
Die Hausordnung der HHA kann unter www.hessenhalle-alsfeld.de jederzeit eingesehen und heruntergeladen werden. Auf Anforderung 
erfolgt die Zusendung der Hausordnung in elektronischer Form oder per Post. 
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